
TSV Hundehilfe Hinterland e.V.
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Pflegestellenvereinbarung
Frau /Herrn………………………………………………………………….………………………………………..……….……………..…...............…..........

Wohnhaft in……………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………..

Telefonnummer………………………………………..…………………...……Geburtsdatum………………..………………….………………………….

ausgewiesen durch Personal/Reisepass Nr.…..……………………….……..………………….……………………………………….…........……..

Von der oben genannten Person wird folgendes Tier   als   Pflegestelle   übernommen  

Art...........…………..........………...…….………      Geschlecht                                         Kastriert    

Name……….…………………………….…….……….…………………..…….. Geburtsdatum………………………………………………..…….

Rasse……….…………………………….…….……….…………………..……... Farbe……….…………………….……….………………..…..……..

Kennzeichnung……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..

Futter wird nach Absprache gestellt Übernehmer trägt Futterkosten

1 Das Tier ist ordnungsgemäß und artgerecht zu halten. Anbinde Haltung und Unterbringung im Zwinger ist untersagt.

2 Für ausreichend Futter und frisches Wasser sowie trockene und saubere Unterbringung ist zu sorgen. Das Tier

erhält Familienanschluss, ausreichend Auslauf und Sozialkontakte und behält dem im Pass angegeben Namen bis zu

seiner Vermittlung.

3 Es ist dafür Sorge zu tragen, dass das Tier  nicht abhandenkommt, sich nicht unbeaufsichtigt im nicht gesicherten

Freilauf aufhält. Das Tier ist,  bis auf Widerruf,  ausschließlich mit dem von uns gestellten Geschirr, Halsband und

Leine  an der  Leine zu führen  und ausreichend zu sichern.  Weiteres  Zubehör  kann der Pflegestelle auf Wunsch

gestellt werden. 

4 Das Tier  ist  über die  Hundehilfe Hinterland  Haftpflichtversichert,  für  Schäden die  grob fahrlässig herbeigeführt

wurden haftet der Übernehmer. Sachschäden in den eigenen Wohnräumen sind nicht versichert. 

5 Tierarztbesuche sind nur nach vorheriger Absprache gestattet, die Auswahl des Tierarztes erfolgt durch den Verein.

6 Die Weitergabe des Tieres ist untersagt. Vermittlung erfolgt nur über die Hundehilfe Hinterland. Mit Einwilligung der

Hundehilfe Hinterland kann das Tier in den Besitz der Pflegestelle übergehen, darauf besteht jedoch kein Anspruch.

7 Die Pflegestelle im Ehrenamt hat in der Tätigkeit über Angelegenheiten, welche anvertraut werden oder bekannt

geworden sind, Verschwiegenheit zu bewahren. Ich wurde darüber informiert, dass ein vollständiger Impfschutz

(u.a. Tetanus) für die Arbeit mit Tieren sehr wichtig ist. Sollte ich ohne Impfschutz im Verein tätig werden, handle

ich auf eigenes Risiko.

8 Mündliche Absprachen neben dieser Vereinbarung haben keinerlei Geltung.
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Verpflichtungserklärung

Ein Sicherheitsgeschirr - auch Panikgeschirr genannt - besteht im Gegensatz zu handelsüblichen Geschirren aus drei 

Gurten. Dabei sitzt einer am Hals des Hundes und zwei am Bauch. Dadurch wird es für den Hund beinahe 

unmöglich, sich aus dem Geschirr heraus zu winden. Wie auch Halsband und Leinen sollte das Sicherheitsgeschirr 

aus weichem und gleichzeitig beständigem Material bestehen. Der korrekte Sitz und die Wahl der richtigen Größe 

sind besonders wichtig. Ein gutsitzendes Sicherheitsgeschirr liegt eng an und gibt deinem Vierbeiner dennoch 

genügend Bewegungsraum. In der ersten Zeit solltest du deinen Hund bei Spaziergängen unter keinen Umständen 

freilaufen lassen - schließlich weiß er noch nicht, dass er zu dir gehört und fühlt sich in seiner neuen Umgebung 

häufig unsicher. Zudem muss ein zuverlässiges Rückrufkommando erst geübt werden. Auch im Garten darf der 

Hund in den ersten Wochen nur gesichert (mit Geschirr und Schleppleine) laufen.

Der Hund muss am Abholort bei Übergabe in einer passenden Transportbox transportiert werden. Bitte auf 

direktem Weg nach Hause fahren und den Hund mit der Transportbox ins Haus bringen. Sollte eine Transportbox 

nicht möglich sein, muss der Hund im Auto zu 100 % gesichert werden. Abholung dann nur mit zwei Personen 

möglich. Ein Exemplar dieser Verpflichtungserklärung bleibt bei uns, eine Zweitschrift ist für dich bestimmt. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Pflegestellenvereinbarung und die „Informationspflicht gemäß

Art.  13  DSGVO“  und  „Verschwiegenheitserklärung“  aufmerksam  gelesen  habe  und  mich  mit  allen  Punkten

einverstanden erkläre.

Auch erkläre ich, gemäß der Verpflichtungserklärung, den mir anvertrauten Hund in den ersten Wochen/Monaten

ausschließlich  mit  Sicherheitsgeschirr  (kein  normales  Geschirr)  und  doppelter  Sicherung  zu  führen.  (Keine

Flexileinen).

_____________________________________________________________________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift Vereinsvertreter Unterschrift Übernehmer

Informationspflicht gemäß Art. 13 DSGVO & Verschwiegenheitserklärung:

https://hundehilfe-hinterland.de/pflegestellenvereinbarung/

Spenden- und Vereinskonto ❤ Vereinsregisternummer VR5387
Sparkasse Marburg Biedenkopf Gemeinnützigkeit festgestellt
IBAN: DE57 533 500 00 011 00 14 112 beim Finanzamt Marburg-Biedenkopf
BIC: HELADEF1MAR Steuernummer 03125553381                                                                                               2


	Futterbereitstellung: Off
	Futter: Off
	w: Off
	m: Off
	ja: Off
	nein: Off


